
Antrag auf Erteilung bzw. Verlängerung eines           
(bitte das entsprechende Merkblatt beachten)    
              
    Inländer-Jagdscheines       Ausländer-Jagdscheines 
 

(  )  Ein-Jahresjagdschein      
(  )  Drei-Jahresjagdschein  

(  )  Tagesjagdschein  vvon:                      bis:                                 (14 Tage)))   

(  )  Jugendjagdschein 
(  )  Falknerjagdschein 
 

Persönliche Angaben: 
 

Familien- u. ggf. Geburtsname:  

Vorname:  

Geburtsdatum und Geburtsort:  

Staatsangehörigkeit:  

Strasse und Hausnummer:  

PLZ, Wohnort:  

Beruf:  

Telefonnummer(n):  

Mail-Adresse:  

 
 
 

Ich bin als Jagdpächterin /als Jagdpächter zur Jagd befugt gem. §17 JWMG (Jagd- und Wildtiermanagement-

gesetz Baden-Württemberg): 

 
Name (des) der Jagdbezirke(s) Landkreis 

 

Dauer des Pachtvertrages  
von - bis        

 
 
 

  

 
oder Jagdbezirk in dem die Jagd (überwiegend) ausgeübt werden soll. Hinweis: Diese Angaben sind nur von Antrag-
stellerinnen und Antragstellern (Jagdgäste) mit Wohnsitz ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland erforderlich: 

 
Erlaubnis (bitte Kopie beilegen) Jagdbezirk Landkreis 

 Begehungsschein /Jagderlaubnisschein 
 

        Jagdeinladung 

 

Waldshut 

       Landesjagdverband Baden-Württemberg,    
Badische Jäger Kreisverein Waldshut e.V. 

Mitgliedsnummer: __ __ __ __ __ __ 

 
 

 
 

 

Es ist mir nicht bekannt, dass bei der zuständigen Verfassungsschutzbehörde Tatsachen vorliegen, die 
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit gem. § 5 Abs. 2 und 3 WaffG begründen. Sollte die ausstehende 
Zuverlässigkeitsprüfung gem. § 5 Abs. 5 Nr. 4 WaffG dennoch Bedenken gegen meine Zuverlässigkeit 
begründen, bin ich mit dem Widerruf des Jagdscheines einverstanden und werde gegen eine ggf. erfolgte 
Anordnung der sofortigen Vollziehung keinen Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO stellen. 

 
 
.......................................................                          ................................................................... 
Datum                          Eigenhändige Unterschrift 
                                                                                                                                                                                                                                                                            04/2022 
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Eingangsstempel 

Ich erkläre hiermit, dass mir die auf der Seite 2 aufgeführten Versagungs- bzw. Einziehungsgründe  
bekannt sind und keine Gründe vorliegen, die der Erteilung eines Jagdscheines entgegenstehen. 



Jagdschein  
 
§ 15 BJagdG– Allgemeines  

(1)  Wer die Jagd ausübt, muss einen auf seinen Namen lautenden Jagdschein mit sich führen und diesen auf Verlangen den Polizeibeamten sowie  
den Jagdschutzberechtigten (§ 25) vorzeigen. Zum Sammeln von Abwurfstangen bedarf es nur der schriftlichen Erlaubnis des Jagdausübungsberechtigten. 

Wer die Jagd mit Greifen oder Falken (Beizjagd) ausüben will, muss einen auf seinen Namen lautenden Falknerjagdschein mit sich führen.  
 

(2) Der Jagdschein wird von der für den Wohnsitz des Bewerbers zuständigen Behörde als Jahresjagdschein für höchstens drei Jagdjahre (§ 11   

Abs.4) oder als Tagesjagdschein für vierzehn aufeinander folgende Tage nach einheitlichen, vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft  
Und Verbraucherschutz (Bundesministerium) bestimmten Mustern erteilt.  
 

(3) Der Jagdschein gilt im gesamten Bundesgebiet.  
 

(4)  Für Tagesjagdscheine für Ausländer dürfen nur die Gebühren für Inländer erhoben werden, wenn das Heimatland des Ausländers die  
Gegenseitigkeit gewährleistet.  
 

(5)  Die erste Erteilung eines Jagdscheines ist davon abhängig, dass der Bewerber im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine Jägerprüfung bestanden hat, die aus 
einem schriftlichen und einem mündlich-praktischen Teil und einer Schießprüfung bestehen soll; er muss in der Jägerprüfung ausreichende Kenntnisse der 

Tierarten, der Wildbiologie, der Wildhege, des Jagdbetriebes, der Wildschadensverhütung, des Land- und Waldbaues, des Waffenrechtes, der Waffentechnik, 
der Führung von Jagdwaffen (einschließlich Faustfeuerwaffen), der Führung von Jagdhunden, in der Behandlung des erlegten Wildes unter besonderer 
Berücksichtigung der hygienisch erforderlichen Maßnahmen, in der Beurteilung der gesundheitlich unbedenklichen Beschaffenheit des Wildbrets, insbesondere 

auch hinsichtlich seiner Verwendung als Lebensmittel, und im Jagd-, Tierschutz- sowie Naturschutz- und Landschaftspflegerecht nachweisen; mangelhafte 
Leistungen in der Schießprüfung sind durch Leistungen in anderen Prüfungsstellen nicht ausgleichbar. Die Länder können die Zulassung zur Jägerprüfung 

insbesondere vom Nachweis einer theoretischen und praktischen Ausbildung abhängig machen. Für Bewerber, die vor dem 01. April 1953 einen 
Jahresjagdschein besessen haben, entfällt die Jägerprüfung. Eine vor dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts in der Deutschen Demokratischen Republik 
abgelegte Jägerprüfung für Jäger, die mit der Jagdwaffe die Jagd ausüben wollen, steht der Jägerprüfung im Sinne des Satzes 1 gleich.  
 

(6)  Bei der Erteilung von Ausländerjagdscheinen können Ausnahmen von Absatz 5 Satz 1 und 2 gemacht werden.  
 

(7)  Die erste Erteilung eines Falknerjagdscheines ist davon abhängig, dass der Bewerber im Geltungsbereich dieses Gesetzes zusätzlich zur Jagdprüfung eine 
Falknerprüfung bestanden hat; er muss darin ausreichende Kenntnisse des Haltens, der Pflege und des Abtragens von Beizvögeln, des Greifvogelschutzes 

sowie der Beizjagd nachweisen. Für Bewerber, die vor dem 01. April 1977 mindestens fünf Falknerjagdscheine besessen haben, entfällt die Jägerprüfung; 
gleiches gilt für Bewerber, die vor diesem Zeitpunkt mindestens fünf Jahresjagdscheine besessen und während deren Geltungsdauer die Beizjagd ausgeübt 

haben. Das Nähere hinsichtlich der Erteilung des Falknerjagdscheines regeln die Länder. Eine vor dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts in der 
Deutschen Demokratischen Republik abgelegte Jagdprüfung für Falkner steht der Falknerprüfung im Sinne des Satzes 1 gleich.  

 

§ 16 BJagdG– Jugendjagdschein  
(1)  Personen, die das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht achtzehn Jahre alt sind, darf nur ein Jugendjagdschein erteilt werden.  
 

(2) Der Jugendjagdschein berechtigt nur zur Ausübung der Jagd in Begleitung des Erziehungsberechtigten oder einer von dem Erziehungsberechtigten schriftlich 
beauftragten Aufsichtsperson; die Begleitperson muss jagdlich erfahren sein.  

  
(3)  Der Jugendjagdschein berechtigt nicht zur Teilnahme an Gesellschaftsjagden.  
 

(4)  Im Übrigen gilt § 15 entsprechend.  
 

§ 17 BJagdG – Versagung des Jagdscheines  

(1) Der Jagdschein ist zu versagen  
1.    Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt sind;  

 2.    Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die erforderliche Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht besitzen;  
 3.    Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der Entziehung oder einer Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2);  
 4.    Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung (500 000 Euro für Personenschäden und 50 000 Euro für Sachschäden) nachweisen; die  

        Versicherung kann nur bei einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder mit Niederlassung im  
       Geltungsbereich dieses Gesetzes genommen werden; die Länder können den Abschluss einer Gemeinschaftsversicherung ohne  

        Beteiligungszwang zulassen.  
Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein nach § 15 Abs. 7 erteilt werden. 
 

(2) Der Jagdschein kann versagt werden  
1.    Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind;  

 2.    Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind;  
 3.    Personen, die nicht mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt ununterbrochen im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben 
 4.    Personen, die gegen die Grundsätze des § 1 Abs. 3 schwer oder wiederholt verstoßen haben.  
 

(3) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie  

1.    Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden;  
 2.    mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgehen und diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden;  
 3.    Waffen oder Munition an Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind.  
 

(4)  Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die 
               1.     a) wegen eines Verbrechens,  

        b) wegen eines vorsätzlichen Vergehens, das eine der Annahmen im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 bis 3 rechtfertigt,  
        c) wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff,  

        d) wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche oder naturschutzrechtliche Vorschriften, das Waffengesetz, das Gesetz über die  
           Kontrolle von Kriegswaffen oder das Sprengstoffgesetz  

  zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig    
  verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre nicht verstrichen sind; in die Frist wird die Zeit   
  eingerechnet, die seit der Vollziehbarkeit des Widerrufs oder der Rücknahme eines Jagdscheines oder eines Waffenbesitzverbotes nach § 41 des  

  Waffengesetzes wegen der Tat, die der letzten Verurteilung zugrunde liegt, verstrichen ist; in die Frist nicht eingerechnet wird die Zeit, in welcher der  
  Beteiligte auf behördliche oder richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.  

2.    wiederholt oder gröblich gegen eine in Nummer 1 Buchstabe d genannte Vorschrift verstoßen haben;  
3.    geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind;  
4.    trunksüchtig, rauschgiftsüchtig, geisteskrank oder geistesschwach sind.  

 

(5) Ist ein Verfahren nach Absatz 4 Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige Behörde die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung des  
Jagdscheines bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aussetzen. Die Zeit der Aussetzung des Verfahrens ist in die Frist nach Absatz 4 Nr. 1 erster 

Halbsatz einzurechnen.  
 

(6) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit nach Absatz 4 Nr. 4 oder die körperliche Eignung nach Absatz 1 Nr. 2 begründen, so kann 
die zuständige Behörde dem Beteiligten die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen Zeugnisses über die geistige und körperliche Eignung aufgeben.  

 

§ 18 BJagdG – Einziehung des Jagdscheines  
Wenn Tatsachen, welche die Versagung des Jagdscheines begründen, erst nach Erteilung des Jagdscheines eintreten oder der Behörde, die den Jagdschein erteilt hat, 

bekannt werden, so ist die Behörde in den Fällen des § 17 Abs. 1 und in den Fällen, in denen nur ein Jugendjagdschein hätte erteilt werden dürfen (§ 16), sowie im Falle 
der Entziehung gemäß § 41 verpflichtet, in den Fällen des § 17 Abs. 2 berechtigt, den Jagdschein für ungültig zu erklären und einzuziehen. Ein Anspruch auf 
Rückerstattung der Jagdscheingebühren besteht nicht. Die Behörde kann eine Sperrfrist für die Wiedererteilung des Jagdscheines festsetzen. 
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